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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 13. Juni 2004 

Vom 14. Mai 2004 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Stadt Memmingen 
wird in der Zeit vom   
 

Montag, 24. Mai bis Freitag, 28. Mai 2004 

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlamt der Stadt Memmingen, 

Marktplatz 4, Verwaltungsgebäude „Großzunft“, Zimmer Nr. 1, 87700 Memmingen  
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß den § 21 Abs.5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vor-
schriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 28. Mai 2004 bis 12:00 Uhr beim Wah-
lamt der Stadt Memmingen, Marktplatz 4, Verwaltungsgebäude „Großzunft“, Zimmer Nr. 
1, 87700 Memmingen Einspruch einlegen.  
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 23. Mai 2004 eine Wahlbenachrichtigung.  
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  
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Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der kreisfreien Stadt Memmingen durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieser kreisfreien Stadt  
oder  
durch Briefwahl teilnehmen.  
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  
 

5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,   
a) wenn er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb 
seines Wahlbezirks aufhält,  
 
b) wenn er seine Wohnung ab dem 10. Mai 2004 in einen anderen Wahlbezirk, 
- innerhalb der Gemeinde  
- außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das Wählerverzeichnis am Ort der 
neuen Wohnung nicht beantragt worden ist,  
verlegt, 
 
c) wenn er aus beruflichen Gründen oder wegen Krankheit, hohen Alters, einer körperli-
chen Beeinträchtigung oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 
 

5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis  
 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 
Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 23. Mai 2004  
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung bis zum 28. Mai 2004 versäumt hat,  
 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung entstanden ist,  
 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.  
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 11. Juni 2004, 18:00 Uhr, im Wahlamt der Stadt Memmingen, Marktplatz 4, Verwal-
tungsgebäude „Großzunft“, Zimmer Nr. 1, 87700 Memmingen mündlich oder schriftlich 
beantragt werden.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.  
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
 
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheins glaubhaft machen.
  
 

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahl-
vorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein zugleich  
 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehe-

nen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl.  

 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf Verlangen auch noch 
nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Emp-
fangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen 
dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt o-
der amtlich überbracht werden können.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standartbrief ohne be-
sondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Memmingen, 14. Mai 2004 
STADT MEMMINGEN 
In Vertretung 
Hans Ferk 
Bürgermeister 
 
SVBl 2004 S. 50 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 

der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Oberbürgermeisters 

am 13. Juni 2004 

Vom 14. Mai 2004 
Der Gemeindewahlausschuss hat für die Wahl des Oberbürgermeisters folgende Wahlvor-
schläge zugelassen: 
 
 

Ord-
nungs 

zahl Nr. 

Name des Wahlvorschlags 
trägers  
(Kennwort) 

Bewerber oder Bewerberin 
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand,  
Anschrift, evtl.: akademische Grade, kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

01 Christlich-Soziale Union 
(CSU) 

Knoll, Claudia, Landschaftsarchitektin, Stadt-
ratsmitglied 1955 

02 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 
(SPD) 

Dr. jur. Holzinger, Ivo, Oberbürgermeister 1948 

03 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN / -
ödp- 
(GRÜNE/-ödp-) 

Dr.-Ing. Buchberger, Dieter, Dipl.-Wirtsch.-
Ing., Professor, Stadtratsmitglied 1958 

04 Freie Wähler 
(FW) 

Börner, Helmut, Dipl.-Ing., Architekt,  
Stadtratsmitglied 1941 

 
 
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch er-
geht, zu entnehmen. 
 
Memmingen, 14. Mai 2004 
STADT MEMMINGEN 
Kraus 
Ltd. Rechtsdirektor 
Gemeindewahlleiter 
 
SVBl 2004 S. 53 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung  

über die Auslegung des Wählerverzeichnisses  

und die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Wahl des Oberbürgermeisters  

am 13. Juni 2004 
 

Vom 14. Mai 2004 

1. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.  
 

2. Das Wählerverzeichnis liegt bei der Stadt Memmingen aus und kann von jedermann 
eingesehen werden. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Memmingen Beschwerde erheben. 
 

3. Einsicht und Beschwerde sind möglich an den  
 

Werktagen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit  

vom 24. Mai 2004 bis zum 28. Mai 2004 im Wahlamt der Stadt Memmingen,  

Verwaltungsgebäude „Großzunft“, Marktplatz 4,  

Zimmer Nr.1, 87700 Memmingen. 
 

4. Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 
23. Mai 2004 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.  
 

5. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann 
nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.  
 

6. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 

6.1 bei der Wahl zum Oberbürgermeister durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum 
der Stadt Memmingen, 

6.2 durch Briefwahl, wenn ihm eine Stimmabgabe im Wahlkreis nicht möglich ist. 
 

7. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 
7.1 Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, wenn sie 
7.1.1 sich am Wahltag während der Abstimmungszeit aus wichtigem Grund außerhalb ihres 

Stimmbezirks aufhalten, oder 
7.1.2 ihre Wohnung in einen anderen Stimmbezirk verlegt haben und nicht in das Wähler-

verzeichnis des neuen Stimmbezirks eingetragen worden sind, oder  
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7.1.3 aus beruflichen Gründen, wegen Freiheitsentziehung, infolge Krankheit, hohen Alters, 

einer körperlichen Behinderung oder sonst ihres körperlichen Zustands wegen den Ab-
stimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kön-
nen. 

 

7.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn 

7.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der 
Vollständigkeit des Wählerverzeichnisse versäumt haben, oder 

7.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 7.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerde-
fristen entstanden ist, oder 

7.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem 
Wählerverzeichnis eingetragen wurden.  
 

8. Der Wahlschein kann bis  
 

zum 11. Juni 2004, 15:00 Uhr, beim Wahlamt der Stadt Memmingen,  

Verwaltungsgebäude „Großzunft“, Marktplatz 4, Zimmer Nr. 1,  

87700 Memmingen  

 

schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Der mit der 
Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden.   
 
In den Fällen der Nr. 7.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, bean-
tragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Ab-
stimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann.  
 

9. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen ge-
sonderten Vollmacht nachweisen dass er dazu berechtigt ist. Der Grund für die Ertei-
lung eines Wahlscheins muss im Antrag glaubhaft gemacht werden.  
 

10. Wahlberechtigte, die im Wahlscheinantrag nicht angeben, dass sie vor einem Wahlvor-
stand abstimmen wollen, erhalten mit dem Wahlschein zugleich 
- einen Stimmzettel für die Oberbürgermeisterwahl, 
- einen Wahlumschlag für den Stimmzettel, 
- einen Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Wahlumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
11. Der Wahlschein, der Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlbe-

rechtigten zugesandt. Sie können auch an die Wahlberechtigten persönlich oder an 
nahe Familienangehörige ausgehändigt werden. Anderen Personen dürfen der Wahl-
schein, der Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur in dringenden Ausnahmefällen 
und nur dann ausgehändigt werden, wenn die Zusendung an die Wahlberechtigten 
nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann. Nahe Familienangehörige oder andere Be-
auftragte müssen durch schriftliche gesonderte Vollmacht nachweisen, dass sie zur 
Entgegennahme berechtigt sind.  
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12. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person 

glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor dem Wahltag, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.   
 

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene 
Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr ein-
geht. Er kann dort auch abgegeben werden.  
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl.  

 
 
Memmingen, 14. Mai 2004 
STADT MEMMINGEN 
In Vertretung 
Hans Ferk  
Bürgermeister 
 
SVBl 2004 S. 54 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

über den Aufstellungsbeschluss zum Erlass 

eines Bebauungsplanes für das Gebiet 

„Achstraße-Süd“ (Planungsgebiet S20) 

 
12. Mai 2004 

 
Der Stadtrat hat am 29. Mai 2004 beschlossen, für das in der Gemarkung Steinheim gelege-
ne Gebiet „Achstraße-Süd“ (Planungsgebiet S20) einen Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Die genaue Umgrenzung des Planungsgebiets ergibt sich aus dem dieser Bekanntmachung 
als Anlage beigefügten Lageplan des Stadtplanungsamtes vom 28. November 2003, der 
Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist. 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl I S. 2141, ber. 1998 S. 137), zuletzt geändert 
durch Art. 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl I S. 2850). 
 
Memmingen, 12. Mai 2004 
Stadt Memmingen 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 
SVBl 2004 S. 57 
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  Geltungsbereich  
 

Stadt Memmingen 
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